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Nutzungs- und Haftungsbestimmungen der persönlichen  
ICT-Geräte der Schule Erstfeld 
Stand Juni 2022 
 

Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse erhalten für ihre Schulzeit an der Schule Erst-
feld ein persönliches Notebook als Leihgerät. Die Notebooks, die darauf installierte Software 
und alles mitgelieferte Zubehör bleiben im Besitz der Schule Erstfeld.  
 
Beim Übertritt in die Oberstufe in Erstfeld bleibt das persönliche Notebook bei der Schüle-
rin/Schüler. Beim Übertritt ins Gymnasium oder in andere externe Schulen werden die Note-
books der Schule Erstfeld zurückgegeben.  
 
 

Nutzungsbestimmungen 
 

Schülerinnen und Schüler 

• behandeln das Notebook sorgfältig und geben das Gerät nicht in fremde Hände. 

• nutzen das Notebook nach Vorgabe der Lehrperson.  

• melden sich immer mit den eigenen Logindaten der Schule an, halten die Passwörter geheim 

und geben sie nicht weiter. 

• verwenden für die digitale Kommunikation innerhalb der Schule Microsoft Teams. 

• ändern ohne Erlaubnis der Lehrperson keine Systemeinstellungen und installieren nur Soft-

ware, bzw. laden nur Dateien aus dem Internet herunter, die sie für die Schule benötigen. 

• dürfen elektronische Dienste (Webseiten, Apps, E-Mails, etc.) mit rechtswidrigen, pornografi-

schen, sexistischen, rassistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten weder aufrufen, nut-

zen, noch verschicken, weiterleiten. Missbrauch kann strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. 

• dürfen nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis der verantwortlichen Lehrperson Fotografien, 

Filme oder Tonaufnahmen während des Unterrichts erstellen. 

• drucken ausschliesslich für schulische Zwecke und in Absprache mit einer Lehrperson aus. 

Sie vergewissern sich, dass der richtige Drucker ausgewählt ist. 

• informieren bei technischen Problemen und Störungen unverzüglich die Lehrperson. 

• Die Geräte können am Ende der Schulzeit für einen bestimmten Betrag von den Eltern er-

worben werden. Alle Schulaccounts werden gelöscht. Die persönlichen Daten sind vor Ende 

der Schulzeit auf einem privaten Speichermedium zu sichern.  

 

Schule / Lehrperson 

• definiert die Lerninhalte und den Einsatz der Geräte im Unterricht. 

• ist berechtigt, jederzeit auf die Bildschirme zu schauen und Inhalte auf dem Notebook zu 

prüfen. Dies gilt auf der Oberstufe auch für private elektronische Geräte.  

• stellt sicher, dass die Notebooks in funktionstüchtigem Zustand ausgeliefert werden.  

• leitet Reparaturen ein und behebt technische Störungen.  

• übernimmt keine Verantwortung für allfällig verlorene persönliche Daten. Alle auf dem Server 

gespeicherte Daten sind durch ein Backup durch die Schule gesichert.  

• wird bei einem Verstoss gegen die Nutzungsbestimmungen die Nutzung des Notebooks ein-

schränken und bei schweren Verstössen das Gerät vorübergehend oder definitiv einziehen. 



Schulrat Erstfeld 

Schule

Erstfeld

Schule

Erstfeld
 

Schulsekretariat Erstfeld  Telefon: 041 882 01 60 
Schulhaus Jagdmatt  E-Mail: schulsekretariat@schule-erstfeld.ch 
Kapellweg 20   
6472 Erstfeld   
 

 
 

 
Eltern 

• werden gebeten, zusammen mit den Kindern den Umgang mit dem Notebook zu Hause zu 

thematisieren und gemeinsame Regeln zu vereinbaren.  

• dürfen sämtliche Inhalte betrachten.  

• können sich bei den Lehrpersonen oder beim ICT-Support (ict@schule-erstfeld.ch) erkun-

digen, wenn sie weitere Informationen benötigen.  

• sind haftbar gemäss den Haftungsbestimmungen. Es wird empfohlen eine Privathaftpflicht-

versicherung mit Familiendeckung abzuschliessen.  

• leiten selbst keine Reparaturen ein, sondern wenden sich bei Defekten an die Klassen-

lehrperson.  

 

 

Haftungsbestimmungen 
 

• Die Geräte sind Eigentum der Schule und werden den Schülerinnen und Schüler zur Verfü-

gung gestellt.  

• Für Schäden, die Schülerinnen und Schüler anrichten, müssen die Erziehungsberechtigten 

aufkommen. Die Schadenskosten gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.  

• Schülerinnen und Schüler haften für den Verlust, Diebstahl oder mutwillige Beschädigungen.  

• Eltern / Erziehungsberechtige übernehmen die Haftung für ihre Kinder. 

 
 
 
Einwilligung der Schülerin / des Schülers 

Ich habe die Nutzungs- und Haftbestimmungen verstanden und werde diese einzuhalten.  
 
 
Vorname, Name der Schülerin / des Schülers: ______________________________________ 
 
 
Datum:  ___________________   Unterschrift ____________________________________  
 

 
Einwilligung der Eltern / Erziehungsberechtigte 

Wir haben von den Nutzungs- und Haftbestimmungen Kenntnis genommen und unterstützen 
unsere Tochter/unseren Sohn darin, sie einzuhalten.  
 
 
Datum:  ___________________  Unterschrift ____________________________________  
 

mailto:ict@schule-erstfeld.ch

